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fegt, unö ju obigem Urtfeeil berechtigt. Sfber freilieft
fommt eö mm »iel noch auf tie moralifeften Hcb>l an.

So wäre für eine Seiirtheilung ber Sertbeitigungö*
btöpoßtiotten, weldje nun in ter StTe »on ten Semem
in Sinö getroffen wurten, fefer intereffant, bie Lofal*
Serbältniffe biefeö Sorfö näfeer ju fennen, etwai
«Planartigeö baoon ju 6eßgen; namentlich ju wiffen,
wo unb t'n welcften Dtaitm*Sfjicfeungen jum Uebrigen
tie Äircfje unb ber Äircljfeof liegen, wie fidj bie Zifte*

reu bei "Sorfö gegen bt'e Slngrifföfeiten fein bajn
»erfealten, wo ßeft paffenbe Dtäumc für Dtefer»e*31uf*

fteffungen befättben wie ßcb baö Sorf, wenn ßeft ber

geint einmal barein feftgebiffen feat, am beften roie*

ber burdj baö Sluftreten neuer Äräfte üt'elfct'djt befreien
faßt — atfo welcfter Slrt Sommunicationen naeft feinten

ftattftnben.
Ueber Slffeö biefeö bleiben wir im Sunfeln. Unb

wenn felbft ein Situationöplan teö heutigen Sinö unb
feiner Umgebungen oorlt'egen würbe, fo wäre nod) tie
große grage, ob taö Damalige oon 1712 nidjt eine

ganj anbere ©eftalt gefeabt feat — ob namentlicft baö

Serfeältniß ter Lißeren unb HauptabtfeeiTungen beö

Sorfeö jur Äircfje nieftt ein ganj anbereö war, alö
heute.

Ser führte eigentlich ben Oberbcfefet über ben

Sinfer «poften? Ser Oberft üttonnier, ber Oberft
». üttüd'ttcn — Steht ber Oberft «pett'tpferre in Slitt»

felbftftänbig a«f feine gauft Ober muffen wir feier

im Scrfletoemngöfpt'cgel tie «ngefdjidte ©nippe j«
Srei wieter erfennen, tie ftd) jeigt, we«it baö Seit
beö Hauptquartt'erö ßeft öffnet — wo man nieftt
weiß, ftefeen bie giguren gleich ober wefefte ftefet über
ber antern? — Sem fei nun wie ifem wolle — alö
bie fatfeolifdjen inö Sadjtfeat trangen, unb ben Sor*
poften ber Serner tort jurüdwarfen, alö üttonnier
mit ter Sa»afferie jtirücfgefefert war, ta fefeen wir
bie Semcr ßeft folgenbermaßen jur Sertfeeibigung ter
«Poßtion anfdjiden: üttonnier befegt mt't 200 «Statin
ben Äircljfeof; ben Dieft feiner Sruppe, etwa wieber
200 «JJtann, ftefft er alö Dieferoe feinter ber Äircfte
bereit. «Jieben ber Äircfjfeofmaucr fealten tie Sragoner.
Sin ten umliegenten Heden ter Saumgärten «nt Sie*
fen »ertfeeilt Oberft ». «JJtültTien feine Leute, jene ju
500 «Jttamt ani ben Srigaben gejogene Slite »on
güfelieren. Sit ber Dtäfee ter Srüde ftant ein Offi*
jt'eröpoftcn. — Sie ©efeftüge blieben wo ße waren —
hinten im Sorf. — Sin ten Oberft «petitpierre erging
bie Seifuug (war eö wirffieft ein Scfefef «nb »on wem
ging er a«ö?), 200 üttan« an ten Singang eineö

Hofefwegö ju fteffen, welcfter ficft aui ber ©egenb »on
Sluw bii gegen ©inö feer erftredt — audj war ein

Sragoner mit ter ütteltung tcö Sorgefallenett naeft
«ütturi geeilt.

gafl gleicftjeitig mit tem Sorrüden ter fatfeolifdjen
Haupt * Sofonne inö Sacfttfeal ftürjten ßeft aud) bie

3uger über bie Srüde unb ben »or ifenen ftefeenben

geinb über ben Haufen. Sott betben ©eiten retirir*
fen nun bie »orgefeftobenen Serner Slbtfect'litngen
bem Sorf ju. — «Jtt ögfieft erweife bat fefton jtt einem
Übeln Slnfang ber Slffat're für bie Serner ter Um*
ftanb beigetragen, baß mt't ten glücftfigeit auch bie

geinte am Sorf anlangten, taß bei tem «JJtangel

gehöriger unt ortentlicft cinftutirfer Sorbereitungen
tiefe Slbtfeeilungett feine beftimmte Dtüdjugört'cfjfungen
featten, oter taß auf folefte bei ter überet'ften Sin*
ridjhmg jur Sertfjcibigimg tcö Ortö felbft feine Dtüd*

ficfjt genommen worben war.
©emtg! wir fefeen bk Bereinigte üttadjt beö geinteö

auf einmal gegen ben Äircftfeof anftürmen. Sir hören
niefttö »on einem emftficften Äampf ber üttüttoen'fcftcn
Sruppen an ben Heden unt Liefteren teö Sorfö, fon*
tem erfahren nur, taß biefe mit iferem Slnfüferer baö

gelb räumen.
Slber um fo gerner haftet nun auch ber Süd an

ber üttauer beö Äirdjfeofö «nb ber ftanbfeafien ©olbaten*
tim'e, bie ihn ali Sniftwefer braueftt «nb mit einem

cmftlicften geuer ben feerannafeenten geint empfängt.

(Sottfegung fotgt.)

Set* Sagfaönngö*5lbfcf)tet> bon 1838

entfeält itacftftehenteö intereffante Slftenftüd, taö wir
unfern Lefent »ollftänbig mittfeeiTen:

Sommiffionalbericftt
an ben eibgenöffifchen Sorort über tie Slnträge ter
eitgenöfßfcften üttilitär * Slufftcfjtöbebörbe für Umroant*

hingen einiger Sefeftigungen jit ©t. üttorig t'n bleibenbe

geftungöroerfe.

Sit.!

Sorörtlicftem Sefcfttoffe »om 30. Sejember ». 3.
infolge foff tie glcidjcn Sageö ernannte Sommifßon
tie grage ter Sefeftiguitg »ott ©t. üttorig im Santon
Salliö mit Sejugnafeine auf tt'e Slnorbnung ber fe. Sag*
fagung »om 18. Stoguft ». 3. begutaeftten.
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legt, uns zu obigem Urtheil berechtigt. Aber freilich
kommt es nun viel noch auf die moralischen Hebel an.

Es wäre für eine Beurtheilung dcr Vertbeidigungs-
dispositionen, wclche nun in der Eile von den Bernern
in Sins getroffen wurden, fehr interessant, die Lokal-

Verhältnisse dieses Dorfs näher zu kennen, etwas

Planartiges davon zu besitzen; namentlich zu wissen,

wo und in welchen Raum-Bczichungeu zum Uebrigcn
die Kirche und dcr Kirchhof liegen, wie sich die Lisie-

ren des Dorfs gegen die Angriffssciten hin dazu

verhalten, wo sich passende Räume für Rescrvc-Auf-
stellungen befänden, wic sich das Dorf, wenn sich der

Feind einmal darein festgcbissen hat, am besten wieder

durch das Auftreten neuer Kräfte vielleicht befreien
läßt — also welcher Art Communicationen nach hinten
stattfinden.

Ueber Alles dieses blcibcn wir im Dunkeln. Und

wenn sclbst ein Situationsplan des heutigen Sius und
seiner Umgebungen vorliegen würde, so wäre noch die

große Frage, ob das damalige von 17l2 nicht eine

ganz andere Gestalt gehabt hat — ob namcntlich das

Verhältniß dcr Lisieren und Hauptabtheilungen des

Dorfes zur Kirche nicht ein ganz anderes war, als
heute.

Wer führte eigentlich den Oberbefehl über den

Sinser Posten? Der Oberst Mounier, der Oberst
v. Mülincn? — Steht der Oberst Petitpierre in Auw
selbstständig auf seine Faust? Oder müssen wir hier
im Vcrklcilierungsfpicgel die ungeschickte Gruppe zu
Drei wieder erkennen, die sich zeigt, wenn das Zelt
des Hauptquartiers sich öffnet — wo man nicht
weiß, stehen dic Figuren gleich oder welche steht über
der andern? — Dem sei nun wie ihm wolle — als
die Katholischen ins Bachthal drangen, und den

Vorposten der Berner dort zurückwarfen, als Mounier
mit der Cavallerie zurückgekehrt war, da schen wir
die Berncr sich folgendermaßen zur Vertheidigung der

Position anschicken: Mounier besetzt mit 200 Mann
den Kirchhof; den Rest seiner Truppe, etwa wiedcr
200 Mann, stellt er als Reserve hinter der Kirche
bereit. Neben der Kirchhofmaucr halten die Dragoner.
An den umliegenden Hecken dcr Baumgärtcn und Wiesen

vertheilt Oberst v. Mülincn seine Leute, jene zu
5W Mann aus den Brigaden gezogene Elite von
Füselieren. In der Nähe dcr Brücke stand ein
Ofsiziersposten, — Tie Gefchütze blieben wo sie waren —
hinten im Dorf. — An den Oberst Petitpierre erging
die Weisung (war es wirklich ein Befehl und von wem
ging er aus?), 200 Mann an den Eingang eines

Hohlwegs zu stellen, welcher sich aus dcr Gegend von
Auw bis gegen Sins her erstreckt — auch war ein

Dragoner mit der Meldung des Vorgefallenen nach

Muri geeilt.

Fast gleichzeitig mit dem Vorrücken der katholischen

Haupt-Colonne ins Bachthal stürzten sich auch die

Zuger über die Brücke und den vor ihnen stehenden

Feind über den Haufen. Von beiden Seiten retirir-
ten nun die vorgeschobenen Berner Abtheilungen
dem Dorf zu. — Möglicherweise hat schon zu einem
Übeln Anfang der Affairc für die Berner der
Umstand beigetragen, daß mit den Flüchtigen auch die

Feinde am Dorf anlangten, daß bei dem Mangel
gehöriger und ordentlich cinstudirter Vorbereitungen
diese Abtheilungen keine bestimmte Rückzugsrichtungen
hatten, oder daß auf solche bei der übereilten
Einrichtung zur Vertheidigung dcs Orts felbst keine Rücksicht

genommen worden war.
Genug! wir scheu die vereinigte Macht des Feindes

auf einmal gegen den Kirchhof anstürmen. Wir hören
uichts von einem ernstlichen Kampf der Mülinen'fchen
Truppen an den Hecken und Licsieren des Dorfs,
sondern erfahren nur, daß diese mit ihrem Anführer das

Feld räumen.
Abcr um so gerner haftet nun auch der Blick an

der Mauer des Kirchhofs und der standhaften Soldaten-
linie, die ihn als Brustwehr braucht und mit einem
ernstlichen Feuer den herannahenden Feind empfängt.

(Fortsetzung folgt.)

Der Tagsatzungs-Abfchied von 1838

enthält nachstehendes interessante Aktenstück, das wir
unsern Lesern vollständig mittheilen:

Commifsionalbericht
an den eidgenössischen Vorort über die Anträge der

eidgenössischen Militär-Aufsichtsbehörde für Umwandlungen

einiger Befestigungen zu St. Moritz in bleibende

Festungswerke.

Tit.!

Vorörtlichem Beschlusse vom 30. Dezember v. I.
zufolge soll die gleichen Tages ernannte Commission
dic Frage der Befestigung von St. Moritz im Canton
Wallis mit Bezugnahme auf die Anordnung der h.

Tagsatzung vom 18. August v. I. begutachten.
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3« richtiger Stiiffaffnttg iferer Slufgabe hat fidj bie

Sommifßon beu Sillett ber Sagfagung »ergegettroärit'gr,
ter fidj im Slbfeftt'ete folgcitbermaße« auögefprocften

fintet:
1) Sie Sagfagung rot'ff tt'e »on ter citgenöfftfeften

«Jttiiitär*31ufficfttöbefeörte eingegebenen Slnträge,
betreffenb bt'e Srfegung ter geltbefcftigungen ju
©t. üttorig turdj bleibenbe geftuttgöroerfe, einer

nähern «Prüfung unterwerfen.
2) Ser eibgenöffifefte Sorort roirt beauftragt, tt'e

«Prüfung ter ermähnten Slnträge ter eitgenöfji*
fcftcit üttilitär * Slufftdjtöbcfeörte auf tie jroed*

ntäßigft eradjtete Seife jit »eranftalten unb taö
Srgebniß tiefer «Prüfung ten ©tänten ad in-
struendnm für tie ortcntlicfte Sagfagung beö

fommenten Sabreö tnifjutbeilen.
3) Ser eibgenöfftfefte Sorort ift angewiefett, tie

ifem itt Sluftrag gegebene «Prüfung unter ten
politt'fcftett, miTitärifcften unb öfonomifeften ®e*

ßcfjtöputtfteit, unb jwar mit Sejiefeung auf bie

Lanbcööertfeeitigimg im Santon Saffiö über*

baupt, fo wie auf bie Sertbeibiguitgöfüfeigfeit beö

beabfidjtfgteit Serfeö gegen afffätlige Slngn'ffe
»on ber einen ober »on ber anbem ©eite beö

Sfuölantcö, ftattffntcn ju laffen.
Sn gernerm ließ tt'e Sommifßon ten fpejieffen »or*

örtlichen Sluftrag nidjt unbeachtet, welcher jum 3wede
feat, »»baß bt'e Äoften nieftt nur ber erften Slnlage,
fonbern audj tiejenigen ter ©ebäute mit ©ntntftüde,
tt'e jtt tem beabfidjtigten Sau noffeweutig werten,
biejenigen jur Seaufftdjtigitng ber Serfe, biejenigen
ber Sluörüftung unb Sewaffnung ber Serfe, unt über*

baupt alle biejenigen Äoften auf tie möglicftft »ottftäntige
Seife angegeben werben, bie auf irgenb welche Slrt
beßwegen ber Sibgenoffenfdjaft jur Seftreitttng auf*
erlegt werten fönnen."

Ser Sinlatung, ßeft jum Scftufe tiefer «Prüfung
nad) ©f. üttorig felbft ju begeben, hat bt'e Sommiffton
bereitwillig ©enügen geleiftet. 3fere «Jttitglieber »er*
wenteten einen großen Sfeeil teö 14. üttai jur Seattgen*
fcftet'nigmtg fämmtlidjer Lofalitäten, welcfte ju ter
Senfecitiguiigöfinie »on ©t. Üttorig in nädjfter Sejie*

' feung gerechnet werben fönnen, — eine Snfpeftion,
bei welcher feöcftftcttö ganj nuglofe Srfurftonen »er*
mieten wurten. Saö nun tt'e eigene Sinfieftt beö

Serrainö gewäferen mag, tie fann bie Sommiffion auch

jum Sefeuf iferer Scricftterftattmtg ju «Jtugett jiefeen.
Sine in breite Stnfäßlicfjfeit über reinmtTitärifcfjc ütto*
mente gefeente Scleucfttung bagegen fdjeint nidjt jur

Slufgabe gegenwärtiger Sericbferftattimg ju gehören,
weif baö Dtötfeige bereitö t'n bem «parerc ter ettgenöfft*
fdjen üttilitär *3luffid)tö6efeörte entfealten ift, oter weil
ber ©toff an ficft faum jur weitlänftgctt Sefprecftimg
außer bem ©remtüm rrinmilitärifefter ©teffung geeignet
ift. Uebrigenö ftanb ber Sommifßon an «Plänen, Märkten

mit anterweitigeit Hülfömitteltt tiefer Slrt ju ©e*
böte, wai nur immer für ifere Serricfttungen wünfeftbar
fein fönnte.

Saö ©machten, welcfteö nadj biefer furjen Sin*
feitung jn weiterer Senugung au ben fe. Sorort ab'-

gegeben wirb, ift ein einhelliges, «nb eö ging aui
jener »ielfeitt'gen Seratfeung beö ©egenftanbeö feer»or,
teren eö feiner Sefcftaffenfeeit naeft fähig ift.

Sir beginnen paffent mit einigen Srörterungen
auö bem politifcften gelbe.

Sie Sibgenoffenfehaft fann t'n Sejiefeung auf bt'e

Sertfeeitigung ifereö ©ebteteö mit iferer ©elbftftänbig*
feit entweter tie Sege ter Laut'gfeit unt ter «pafftoi*
tat einfdjfagen, oter tt'e Haftung eineö ftetö gerüfteteti
unb jur Sefer 6ereitßefeettben Solfeö einnefemen. Sie
mangclfeaft audj ifer Sefenftottale, jumal in altem
3citeu, gewefen fein mag, fo hüteten boch bt'e Sib*
genoffeu ficft forgfältig »or einem Sencfemen, welcfteö

jur Sermittfemig featte ©runb barbt'eten fönnen, baß
ße ifer ©cftidfal glitdlt'djen 3ufäflen unb aitgeitblidlidje«
Sombinationen anöertrauen wollen. Siefe Slnßdjt unb

Seftrebung, alt unb boeft nie »eraftet, crfeielt feöfeere

Seihe, feittem manefte lodere Sutfeat ber Snnteöoer*
hättniffe auö tem fcbmeijerifcfjcn ©taatöredjte »er*
fd)wimten, unt tie ©lieber beö Sunbeö, felbft unter
wirtlichen ober anfdjeinenben Dieibungen, ßdj einanber
unentlicft näfeer gebracht roorten ßnt, alö ße ßeft ehe*

bem ftanten. Seim tie »ier Saferjefeente, roeldje fo
eben ihr Snte erreieftt feaben, auch nur biefeö Srfolgö
ßeft rüfemen fönnten, fo rourbe eö allein fdjon ifenen

eine roiefttige ©teile t'n ber ©efebiebte beö ©djroeijer*
bunbeö einräumen. Sietletcht barf man cö biefen

politifcften Sonftcffationen jufdjreiben, taß tie milttä*
rifdje Organifation ter ©djroeij in ter neueften 3eit
»on Saferjefeent ju Saferjefeent fidj gefeoben feat; ba

ber Sinfluß ber Su«teöbefeörte auf tie Sefenßonat*
leiftungcn teö ©anjen, roie ter einjelnen ©lieber, ein

geregelter roorten; taß bie Santone einen ©rab oon

Slnftrengung ßch gefallen laffen, ten tie früfeem Sei*
ten nidjt fannten; baß enblid) aitcft baö Soff in ter
Sefenfeeit mit ter Sfuöbiftung teö fdjweijerifchen Sefer*
ftanteö tureftauö eiiiocrftantett ifi. ©egen folefte Sfeat*

fachen würte man »ergeblicft eine gewiffe Sittmutbigimg
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Zu richtiger Auffassung ihrer Aufgabe hat sich die

Commission deu Willen der Tagsatzung vergegenwärtigt,
der sich im Abschiede folgendermaßen ausgesprochen

findet:
1) Die Tagsatzung will die von der eidgenössischen

Militär-Aufsichtsbehörde eingegebenen Anträge,
betreffend die Ersetzung dcr Feldbefestigungen zu

St. Moritz durch bleibende Festungswerke, einer

nähern Prüfung unterwerfen.
2) Der eidgenössische Vorort wird beauftragt, die

Prüfung der erwähnten Anträge der eidgenössischen

Militär - Aufsichtsbehörde auf die

zweckmäßigst erachtete Weise zu veranstalten und das

Ergebniß dieser Prüfung dcn Ständen s<l in-
8ti'eiö»(l»m für die ordentliche Tagsatzung dcs

kommenden Jahres mitzutheilen.
3) Ter eidgenössische Vorort ist angewiesen, die

ihm in Auftrag gegebene Prüfung unter den

politischen, militärischen und ökonomischen

Gesichtspunkten, und zwar mit Beziehung auf die

Landcsvertheidigung im Cautou Wallis
überhaupt, so wie auf die Verthcidigungsfähigkcit des

beabsichtigten Werkes gegen allfällige Angriffe
von der einen odcr von der andern Seite des

Auslandcs, stattfinden zu lassen.

In Fernerm ließ die Commission den speziellen
vorörtlichen Auftrag nicht unbeachtet, welcher zum Zwecke

hat, „daß die Kosten nicht nur der ersten Anlage,
sondern auch diejenigen dcr Gebäude und Grundstücke,
die zu dcm beabsichtigten Bau nothwendig werdcn,
diejenigen zur Beaufsichtigung der Werke, diejenigen
der Ausrüstung und Bewaffnung der Werke, und
überhaupt alle diejenigen Kosten auf die möglichst vollständige
Weise angegeben werden, die auf irgend welche Art
deßwegen der Eidgenossenschaft zur Bestreitung
auferlegt werdcn können."

Der Einladung, sich zum Bchufe diefer Prüfung
nach St. Moritz selbst zu begeben, hat die Commission

bereitwillig Genügen geleistet. Ihre Mitglieder
verwendeten eincu großen Theil des 14. Mai zur Beangen-
scheinigung sämmtlicher Lokalitäten, welche zu der

Verthcidigungslinie von St. Moritz in nächster Bczie-
' hung gerechnet werden können, — eine Inspektion,

bei wclcher höchstens ganz nutzlose Exkursionen
vermieden wurden. Was nun die eigene Ansicht des

Terrains gewähren mag, die kann die Commission auch

zum Behuf ihrer Berichterstattung zu Nutzen ziehen.
Eine in breite Einläßlichkeit über reinmilitärischc
Momente gehende Beleuchtung dagegen scheint nicht zur

Aufgabe gegenwärtiger Berichterstattung zu gehören,
weil das Nöthige bereits in dcm Parerc dcr eidgenöfsifchen

Militär-Aufsichtsbehörde enthalten ist. oder weil
dcr Stoff an sich kaum zur weitläufigen Besprechung
außer dem Gremium rrinmilitärischer Stellung geeignet
ist. Uebrigens stand der Commission an Plänen, Karten

und anderweitigen Hülfsmitteln dieser Art zu
Gebote, was nur immer für ihre Verrichtungen wünschbar
sein konnte.

Das Gutachten, welches nach dieser kurzen
Einleitung zu weiterer Benützung an den h. Vorort
abgegeben wird, ist ein einhelliges, und es ging aus
jener vielseitigen Berathung des Gegenstandes hervor,
deren es seiner Beschaffenheit nach fähig ist.

Wir beginnen passend mit einigen Erörterungen
ans dcm politischen Felde.

Die Eidgenossenschaft kann in Beziehung auf die

Vertheidigung ihres Gebietes und ihrer Selbstständigkeit

entweder die Wege der Lauigkeit und der Passivität

einschlagen, oder die Haltung eines stets gerüsteten
nnd zur Wehr bereitstehenden Volkes einnehmen. Wie
mangelhaft auch ihr Defensionale, zumal in ältern
Zeiten, gewesen fein mag, so hüteten doch die

Eidgenossen sich sorgfältig vor einem Benehmen, welches

zur Vermuthung hätte Grund darbieten können, daß
sie ihr Schicksal glücklichen Zufällen und augenblicklichen
Combinationen anvertrauen wollen. Diese Ansicht und

Bestrebung, alt und doch nie veraltet, erhielt höhere

Weihe, seitdem manche lockere Zuthat der Bundesverhältnisse

aus dcm fchweizerischcn Staatsrechte
verschwunden, und die Glieder des Bundes, sclbst unter
wirklichen odcr anscheinenden Reibungen, sich einander
unendlich näher gebracht worden sind, als sie sich

ehedem standen. Wenn die vier Jahrzehcnde, welche so

eben ihr Ende erreicht haben, auch nur dieses Erfolgs
sich rühmen könnten, so würde es allein schon ihnen
eine wichtige Stelle in der Geschichte des Schweizerbundes

einräumen. Vielleicht darf man cs diesen

politischen Constcllationen zuschreiben, daß die militärische

Organisation der Schweiz in der neuesten Zeit
von Jahrzehend zu Jahrzehend sich gehoben hat; da

der Einfluß der Bundesbehörde auf die Dcfensional-
leistuugen des Ganzen, wie der einzelnen Glieder, ein

geregelter worden; daß die Cantone einen Grad von
Anstrengung sich gefallen lassen, den die frühern Zeiten

nicht kannten; daß endlich auch das Volk in der

Wesenheit mit der Ausbildung deS schweizerischen

Wehrstandes durchaus einverstanden ist. Gegen solche

Thatfachen würde man vergeblich eine gewisse Entmnthignng
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ober boeft ein füfefbareö üttißhefeagen in ben Sorbergrunb
fteffen wollen, welcfte beibe eine golge ter fcfjwierigett

Serftätitigung über abermalige wichtige Seränberungen
im üttilitär * Orgam'ömuö ber ©djweij fein folten.
Sem fdjweijerifchen Seferwefen ßnt feine naturgemäßen

gortfebritte geßdjert turcft tie itiijweifelfeaften Sifpo*
fitionen ter üttilitärpflicftfigen, roie ter Sefeörten, unb

burdj bt'e gorterungen, weldje bai Sebürfniß ter
©elbftoertfeeitiguiig an tt'e Sibgenoffenfdjaft ftefft. Se<

fcntltcft ift inbeffen hierbei, baß Slnftänte beö Stugen*

blideö nieftt nacfttfeeilig auf ©pcjialfragen einwürfen,
für roeldje eine Sereinbarung weit weniger Hinterniffe
barbt'etct. Sie Sommifßon craeftfet nämlich, baß in
neuerer Seit mefer tenn je wichtige pott'tifdje ©rünte
»orwaltctt, welche tie Heüigfealtung mit gorberung
jener Sentenj empfehlen, tie wir oben alö tt'e jweite
Slltematioe bejeidjneten. Siefeö ©oftem ift oon jit
großem atmtoiftratioem mit moralifdjein Siitfluffe, alö

baß beffen ©üte »on irgent einem Santone miterfpro*
eften werten wollte. So fönnte nur alötann aiigefocftten
roerten rooffen, roenn mau untergeortnete Seitfragen
bofter ftellte, alö tie glüdtidje Löfintg ter Slufgabe
eineö ftetö un»erfeftrfcn gortbeftantcö ter fchwet'jeri*

fdjen Union.
¦ Ser ganj allgemeinen Sejiefeung, bie i»ir anteuie*

ten, fdjließt fteft eine antere an, bie ficft jwar »er*

fcftietentlt'dj »erjweigt, aber immer turcft einen unt
tenfelben ©runbgetanfen lätift. Sie ©eftweij fann
©efeftefeeneö nidjt mtgefeftefeen maeften, aber fte foll
ben Lehren ber ©efeftieftte unb ter Srfaferung nieftt un*
jugäiiglicft feto. Siefe jet'gen unö, taß mit ter Ser*

legung teö ©cftweijergebietö, gleicftoiel woher ße fam,
jeber Seit ©efttnaeft unb Unglüd fammt ber ©efafer
eineö blet'benten Serlitrfteö ter Lanteöuitafefeätigigfeit
feereinbraeften. ©clang eö in einjelnen gälten, tfeeil*

weife Herr ter Sret'gniffe ju bleiben oter ju werten,
fo läge hierin nur eine negatioe Sröftung, auf tt'e fein
Sertfe j« fegen ift. ©oldje ©cbt'etö»erlcg«ngen, ße

möge« nun in bloßen Sttrdjmärfchen ober wirftieften
Occupationcn beftefeen, ßnt jeter Seit alö taöüttcrfmaf
»on jener «Jtteinung über tie innern Suftänte ber ©cbweij
anjufefeen, weldje tt'e auöwärtigen ©taaten bei ihren
Operationen jeglicfter Slrt leitet. Sin ber ©djweij t'ft'ö,

jum Sfeeil biefe ütteinung »orauögefeenb unb in foldjer
Seife jn beftimmen, baß bt'e «Präfinutioneti mefer ju
iferen ©unften aitöfaffen, alö eö feier unb ba gefdjefeen

ju fein fehlen. So ift feiertet' nidjt beteutungöloö, taß
ter Siffe tcö felbftftäntigen Solfeö, um teffen Unat*
feängigfeit eö ficft feattteft, mit anerfannten tiplomati*

fdjen ©tfpufattoiteit jufammeittrifft, baß tarüber fein

ter ©runtfag einer in allen gälten eintreteuten ©e*

bietö»ertfeeitigung ter ©cbweij tu ben Sntereffen ber

auöwärtigen Üttäcftte felbft liegt. Sie günftig aber

aueft Sranöaftionen unt Sntereffen lauten mit jufam*
metitreffeu fönnten, fo fiegt tie ©arantie, tie ßeft im

eigenen Spaui, in ter eigenen Sruft fintet, «aber alö

jeber anteie, unt t'n ifer »orjüglich ßgt tie Äraft jur
Slufrechtijaltutig eineö äcfjicn Dteutralt'tätöfpftemö, weil

nur terjenige wahrhaft neutral fein fann ter tie üttittel
in fidj füfelen würte, eö audj ntdit ju fein. Smmer*
fein fant tie Sommifßon bei Slufjäfelung mit Srwägung
oon politifchen «probabtTitäten aller ©attung aueft nidjt
eine, welche, fei eö im SHtgemrinen, fei ei t'n Sejug
auf ben fpejt'ellen gaff, alö ©runt eineö befontern
oter jurüdfeatteittcn Seuefemettö angeführt werten
fönnte. Sind) in tiefer Dtüdftdjt gelangt man jum
leitenten «Prinjip jurüd, teffen Seacfttung tie Sommiffion
empfafel.

Sie Zaa,e teö «poftenö oon St. üttorig im Sefonberu
feetraditct, fo fönnte man obcrfläcblicft feiner Sefeauptung
eine nur itntereicortuete Sidjtigfeit beilegen. Sie Som*

miffton ftefft jetodj tiefer Sinfieftt tie Setracfttung ent*

gegen, taß roiefttige ©reujtfeäler unb ©renjpunfte,
felbft wenn eö nur auf einen Surcftmarfcft fremter
Heere abgefeften wäre, tie Slufmerffamfeit teö Sunteö
»ertt'cncii, mit taß, je abgefcbfetciter, je »eremjeffer
ßeft tte Letalität beßnbct, mit jentebr »ermöge tiefer
örtlichen Serfealtniffe anöwärtige Ueberflügtung 511 be*

forgen wäre, bt'e Snnteöbcfeörte tefto waeftfamer bie

Sntcgrität mit Unoerlegltcljfeft teö ©cfjweijergebiefeö
gerate auf einem foldjen «Punfte überwachen foll. Sie
Serwirflt'djuitg tiefer Slnfidjt ift bai einjige jitoer*
läfßge «JJtittel, ber ©eftweij wichtige ftrategifefte Lofali«
täten ein für allemal ju erfealten.

Äönnre man »ieffeidjt ten oon Seite beö Sunteö
auöjufitferenteit Sefeftigungen im Stffgemeineu entgegen*
fegen, taß iftr 3wed turcft ücräiiterte, oon ten San*

tonen abfeängige ©traßenjüge leieftt ju üereitelit wäre,
fo träfe eine folefte Seforgniß t'n St. üttorig feilten

gaffö ein. Sortige Sefeftigungen unterliegen tafeer

aitcft in tiefer Sejiefeung feinem Sctcnfen. Sie Som*

miffton benugt jeboch bett Slnlaß, teil auf neue ©traßen*
unt Srüdenbaiiten bcjüglieftcu Sagfagungö* Sefdjluß
oom 29. Suli 1829 unt 19. Suli 1830 t'n Srttmemug

jtt bringen.
3n militarifefter Sejiefeung tarf ßdj tie Soim

miffton junädjft auf ten fadjfunbigcn Seridjt ter citge*

nöffifdjeit üttilitär*Slufftdjtöbcfeörte oom 13. Üttärj 1837

oder doch ein fühlbares Mißbehagen in den Vordergrund
stellen wollen, welche beide eine Folge der schwierigen

Verständigung über abermalige wichtige Veränderungen
im Militär - Organismus der Schweiz sein follen.
Dem schweizerischen Wehrwrsen sind seine naturgemäßen

Fortschritte gesichert durch die unzweifelhaften
Dispositionen der Militärpflichtigen, wie dcr Behörden, und

durch die Forderungen, welche das Bedürfniß der

Selbsivertheidigung an die Eidgenosscnfchaft stellt.
Wesentlich ist indessen hierbei, daß Anstände des Augenblickes

nicht nachtheilig auf Spczialfragen einwirken,
für welche eine Vereinbarung weit weniger Hindernisse
darbietet. Die Commission erachtet nämlich, daß in
neuerer Zeit mehr denn je wichtige politische Gründe

vorwalten, welche die Heilighaltung und Förderung
jener Tendenz empfehlen, die wir oben als dic zweite
Alternative bezeichneten. Dieses System ist von zu

großem administratives und moralischem Einflüsse, als
daß dessen Güte von irgend einem Cantone widersprochen

wcrdcn wollte. Es könnte nur alsdann angefochten
werden wollen, wenn man untergeordnete Zeitfragcn
höher stellte, als die glückliche Lösung der Aufgabe
eines stets unversehrten Fortbestandes der schweizerischen

Union.
Der ganz allgemeinen Beziehung, die wir andeuteten,

schließt sich eine andere an, die sich zwar
verschiedentlich verzweigt, aber immer durch einen und

denselben Grundgedanken läuft. Tie Schweiz kann

Geschehenes nicht ungeschehen machen, aber sie soll
den Lehren der Geschichte und der Erfahrung nicht
unzugänglich sein. Diese zeigen uns, daß mit der

Verletzung des Schweizergebiets, gleichviel woher sie kam,

jeder Zeit Schmach und Unglück sammt dcr Gefahr
eines bleibenden Verlurstes der Laudesunabhängigkeit
hereinbrachen. Gelang es in einzelnen Fällen,
theilweise Herr der Ereignisse zu bleiben oder zu werden,
so läge hierin nur eine negative Tröstung, auf die kein

Werth zu fetzen ist. Solche Gcbietsverlctzungen, sie

mögen nun in bloßen Durchmärschen oder wirklichen
Occupations bestcheu, sind jeder Zcit als das Merkmal
von jener Meinung über die innern Zustände der Schweiz
anzusehen, welche die auswärtigen Staaten bei ihren
Operationen jeglicher Art leitet. An der Schweiz ist's,
zum Theil diese Meinung vorausgehend und in solcher

Weise zu bestimmen, daß die Präsumtionen mehr zn
ihren Gunsten ausfallen, als es hier und da geschehen

zu sein schien. Es ist hierbei nicht bedeutungslos, daß
der Wille des selbstständigen Volkes, um dessen

Unabhängigkeit es stch handelt, mit anerkannten diplomati¬

schen Stipulationen zusammentrifft, daß darüber hin
der Grundsatz einer in allen Fällen eintretenden Ge-

bietsvertheidignng der Schweiz in den Interessen der

auswärtigen Mächte selbst liegt. Wic günstig aber

auch Transaktionen nnd Interessen lauten und
zusammentreffen könnten, so liegt die Garantie, die sich im

eigenen Haus, in der eigenen Brust sindct, näher als

jcdcr andere, und in ihr vorzüglich sitzt die Kraft zur
Aufrechthaltung eines ächten Ncutralitärsfystcms, wcil

nur derjenige wahrhaft neutral sein kann der die Mittel
in sich fühlen würde, es auch nicht zu fein. Immerhin

fand die Commifsion bei Aufzählung und Erwägung
von politischen Probabilitäten aller Gattung auch nicht

eine, welche, sei es im Allgemeinen, sei es in Bezug

auf den speziellen Fall, als Grund eines besondern

oder zurückhaltenden Benehmens angeführt werden
könnte. Auch in dieser Rücksicht gelaugt man zum
leitenden Prinzip zurück, dessen Beachtung die Commission

empfahl.
Die Lage des Postens von St. Moritz im Besondern

betrachtet, so könnte man oberflächlich seiner Behauptung
eine nur untergeordnete Wichtigkeit beilegen. Die
Commission stellt jedoch dieser Ansicht die Betrachtung
entgegen daß wichtige Grenzthäler nnd Grenzpunkte,
selbst wenn es nur auf cineu Durchmarsch fremder
Heere abgesehen wäre, die Aufmerksamkeit des Bundes
verdienen, und daß, je abgeschiedcuer, je vereinzelter
sich die Lokalität befindet, und jemehr vermöge dieser

örtlichen Verhältnisse auswärtige Ueberflüglung zu
besorgen wäre, dic Bnndcsbchördc desto wachsamer die

Integrität und Unverletzlichkeit des Schweizergebietes
grrade auf einem solchen Punkte überwachen soll. Die
Verwirklichung dieser Ansicht ist das einzige
zuverlässige Mittel, der Schweiz wichtige strategische Lokalitäten

ein für allemal zu crhaltcn.
Könnte man vielleicht den von Seite des Bundes

auszuführenden Befestigungen im Allgemeine!! entgegensetzen,

daß ihr Zweck durch veränderte, von den

Cantonen abhängige Straßenzüge leicht zu vereiteln wäre,
so träfe eine solche Besorgniß iu St. Moritz keinen

Falls ein. Dortige Befestigungen unterliegen daher

auch in diefcr Beziehung keinem Bedenken. Die Coin-

mission benutzt jedoch den Anlaß, den auf neue Straßen-
und Brückenbauten bezüglichen Tagsaßungs-Beschluß
vom 29. Juli 1829 und l9. Juli l830 in Erinnerung
zu bringen.

In militärischer Beziehung darf sich die

Commission zunächst auf den sachkundige,! Bericht dcr cidge-

nössischen Militär-Aufsichtsbehörde vom 13. März 1837
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berufen, ter alö Scilage tem Sagfaguttgö*3lbfcftiebe »om
gleichem Safere beigefügt ift. 3« iferer großen Sefrie*
bigung fönnte ße wahrnehmen, baß bie «nhebeiifenbett

jäferlidjen Unterfealtömtttef auf baö Swedmäßigfte »er*
wcubet worten ßnt, unt taß eine mehrere Serwentung
auf tiefen «punft »ielfacfte Serufeigung gewähren fann.
Surcft welche «Jttittel unb unter welchen Sebtngu«ge«
ter ^>af »on ©t. üttorig in betten Dticftttitigen mit
Srfolg »ertfteibigt werten fönne, anjugeben, ift nidjt
Sadje gegenwärtiger Sericbterftatfitng; aber bt'e Som*
miffton glaubt bie Sröffming fchttlbig jit fei«, taß
tt'e ifer j« Haute« geftefftett fchriftlidjeii üttt'ttfeeftottgen
ftierüber, »crbmiteii mt't örtlichen Dtacftweifuugen, »oll*
fommen genügten, um iftr tie eininütfeigc Ucberjeitgung
beizubringen, baf hier eine ter Lofalitäten fei, auf
welchen eine befontere Soncentratton fcftweijerifcfter
Serffeeitiguttgönu'ttel erforterlicft wie juträgtt'd) fei.
Siefe beftehen, tun «nö nur geträngter Slittciitiingen
ju bcbt'ciien, tfteilö t'n ben angetragenen bfeibenten

Sefeftigungen, tfteilö in einer genügeiiten üttannfcftaftö*
jaftl, tie iininerftin feine unfeeteittente fein türfte, uut
entlidj in einem jureichenten üttaierieff. Sa ter jweite
tiefer «punfte roefentlicft »on Stfpofttionen tcö Srup*
pciifommatibo'ö abftängig tft, fo geftört eö feincöwegö
in ten Sereicf) unferer Srörterungeu. Sie Sefeftigungen
hingegen mit taö «JJtatcriell »ertieuen auögejcidjnete
Srwägung. Sie Sommifßou ftat fid) int Slffgcmeiitcn
überjeugt, taß taö bereitö Slitögcfüftrte ten Sfnfor*

tcruitgcii teö Setarfö nicht entfprcdje, «Jttandieö woftl
überftaupt naeft j« fleinern «Jttaßftabe überitoinmen
worben fein turftc. Senn mm tt'e eibgenöffifche «Jtti*

lirär*3(ufftd)töbefeörbe ßeft ju tem SIntrag bewogen

faiit, tfteilö tie »orftaiitenen geltbefeftigmigen in blci*

bente Serfe umjuwanbetn, tfeeilö iftnen überfeaupt
eine meftrere Sluögebefeittfecit mit wirffamere Slnlage

ju »erfchaffen, fo »ertiettt ße tie »olle Slnerfennuug
ter Sitgeiioffetifdjaft. Sei näfterer Unterfudjung ter
Localirät, fo wie ter auf ten Sertfeeibigttngöplan be*

jüglicften «papiere, mußte tie Sommifßon inteffen waftr»
nehme«, baß legterer to be« mefer erwäfenten Sor*
fcftlagen ber «JJtilitär * Slitfßdjtöbefeörbe nur t&eilweife
beachtet worben fei, fo baß im gaff einer Sewiltigung
ber angetragenen Sauten, bereit Äoften nieftt uner*
feeblid) wären, gleichwohl nur Unooffftäutigeö mit
Un»offenbctcö erjfeft fein würte. Sie Sommifßon in*
teffen ging bei iferen Seraffeungcn unb Scftlußfaffiittgen.
»on bem Safürfealten auö: beffer fei, foldje unt äfjn*
lidje Sluögabe« überhaupt j« miterlaffen oter ciiiju*
fteffen, fofern tamit toeft nur Unbefrictigcnteö erjielt

oter fpätent neuem «nt »erüoffftäntigenten Stnträgen
gerufen würte; fobalt tagegen tie Diotfewcntigfeit ter
Slrbeiten nadjgcwiefen, ifere Sluöfüferung öfonoinifcft
nieftt unmöglich «nt im Seitern t«rcft politt'fdje «nb
militärifefte Son»enienj angeratften wäre, tt'e »orj«*
iteftmenten Sefeftigungen jn einem ©anjen umjitgeftaf*
te«, mtt ber Sufunft nur bie Sertfteibigung, nicht
aber einen großem ober geringern Sfeeif ter Sorar*
beiten jit überlaffen. ©o wenig tie Sommiffion tem
Oefonomicfijfteme ter ©eftweij, welcfteö einen Sfeeil
iferer praftifeften Slbminiftrationögrunblagen feiltet «nb
ferner hüben foff, t'n irgenb einer Seife entgegentreten
wiü, fo fönnte ße boeft in bem ftüdroeifcn Sluöfüftren
ber notfewentigeii Serfe eine roaftre Oefonomie nieftt

ftnteit, mit fann ßeft alfo felbft turch eine »ermeferic
Sluögabe in ihren Stnträgen nidjt jurüdfealten laffen.
©ie empßcfelt tafeer ten feofeen Stänten, tie Slnort*

nung ju treffen, taß nebft ten im Seridjt ber «Jttili*

fär*3lufßd)töbefeörte oon Lit. a bii f »orgefcftlagenen
Slrbeiten, roie tiefriben in tem »on tem eitgeiiöfßfcften
Oberftquartiermeifter unterm 28. Sejember 1836 »er*
faßten Äoften»praiifcft(ag näher auöctnantergefegt ßnb,
nodj tt'e antern roicfjtigen Sauwerfe an beiten Ufern
ber Diftone auögefüftrt werten, tt'e, wenn aueft etwaö

foftfpiclig, jum ©anjen notftwentig geftören, unt tt'e

Sertfteitigungöwerfe erft in genügeiiten Stant bringen.
Sie Sommifßon lief in ihren Seraffeungeit nieftt

unberufen, taß im Santon Saüt'ö ßeft oielleicht anterö
geftattete Sitnfdje, rüdftcfttfidj ter Lattteö»enfeet'tigung,
türften »ernefemcu laffen, wie tieß bereitö int Scftooße
ter Sunteö»erfammluug aueft ter gaff gewefen ift.
Slffcin Sinreten, tt'e »orjugöweife tie Sefeftigung »ou
mefer an ber ifalienifdjcn ©renje"gelegenen «p«nften

jum 3wede featten, ftefft bie Sommiffion bie Setradj*
tung entgegen, taß namentlicft tie ©implonftraße
einerfeitö an fiefj fefton mit ScadjtHttg militärifcfter
Srfortcruiffe erbaut wurte, anberfeitö im Safer 1831
bereitö bie notfewcittt'gen Stnftalten ju leicftter Sperrung
teö 3ugangö getroffen worten fint. So liegen tafeer
feine ©rünte »or, tie Slufmerffamfeit »ott tem «Paffage

bei St. «Jttorig ab* unt aui jencö tcö Simplon ju*
wenten «nt gewiffer Seforguiffc wegen erßereö ju
»erttadjläfftgen. Soit jetem einjelnen Santon foff
übrigenö mit 3u»crläfßgfcit angenommen werten fön*

nen, taß er in tie Sitgenoffeiifdjaft taö Sertrauen
fege, cö werte tiefelbe, oter ter Slnfüftrer iferer Srup*
pen, »ott tem Serrain je ten beften ©ebraueft maeften

«nt ofeue befonbere ©mute feinen Lanteötbcil bloß*

fteffen. Scforgniffe tiefer Slrt, wie überfeaupt alle
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beruft», der als Beilage dem Tagsatzungs-Abschiede vom
gleichem Jahre beigefügt ist. Zu ihrer großen Befriedigung

konnte sie wahrnehmen, daß die unbedeutenden

jährlichen Unterhaltsmittel auf das Zweckmäßigste
verwendet worden sind, und daß eine mehrere Verwendung
auf dicfen Punkt vielfache Beruhigung gewähren kann.

Durch wclche Mittel und unter welchen Bedingungen
dcr Paß von St. Moritz in beiden Richtungen mit
Erfolg vertheidigt werden könne, anzugeben, ist nicht
Sache gegenwärtiger Berichterstattung; aber die Com-
mifsion glaubt die Eröffnung schuldig zu sein, daß
die ihr zu Handen gestellten schriftlichen Mittheilungen
hierüber, verbunden mit örtlichen Nachwcisuugen,
vollkommen genügten, um ihr die einmürhigc Ueberzeugung
beizubringen, daß hier eine dcr Lokalitäten fei, auf
welchen eine besondere Concentration schweizerischer

Verthcidiguttgsmittel erforderlich wie zuträglich sei.

Diese bestehen, um uns nur gedrängter Andeutungen
zn bedienen, theils in dcn angctragencn bleibenden

Befestigungen, theils in einer genügenden Manufchafts-
zahl, die immerhin keine unbedeutende fein dürfte, und
endlich in einem zureichenden Materiell. Da dcr zweite
dieser Punkte wesentlich von Dispositionen des Trup-
pcnkommando's abhängig ist, so gehört cs keineswegs
in dcn Bereich unserer Erörterungen. Die Befestigungen
hingegen und das Materiell verdienen ausgezeichnete

Erwägung. Die Commission hat sich im Allgcmcincn
überzeugt, daß das bereits Ausgeführte den

Anforderungen, des Bedarfs nicht entspreche, Manches wohl
überhaupt nach zu kleinem Maßstabe übernommen

worden sein durfte. Wenn nun die eidgenössische

Militär-Aufsichtsbehörde sich zu dem Antrag bewogen

fand, theils die vorhandenen Feldbefestigungen in
bleibende Werke umzuwandeln, theils ihnen überhaupt
eine mehrere Ausgedchuthcit nud wirksamere Anlage
zu verschaffen, fo verdient sie die volle Anerkennung
der Eidgenossenschaft. Bci näherer Untersuchung der

Localität, fo wie der auf den Vcrtheidignngsplan
bezüglichen Papiere, mußte die Commission indessen wahr«
nehmen, daß letzterer in den mcbr crwähntcn
Vorschlägen der Militär - Aufsichtsbehörde nur theilweise
beachtet worden sei, fo daß im Fall einer Bewilligung
dcr angetragenen Bauten, deren Kosten nicht
unerheblich wären, gleichwohl nur Unvollständiges und
Unvollendetes erzielt sein würde. Tie Commission
indessen ging bei ihren Berathungen und Schlußfassungen,
von dcm Dafürhalten aus: besser sei, solche und ähnliche

Ausgaben überhaupt zu unterlassen oder
einzustellen, sofern damit doch nur Unbefriedigendes erzielt

oder spätern nenern und vervollständigenden Anträgen
gerufen würde; sobald dagegen die Nothwendigkeit der
Arbeiten nachgewiesen, ihre Ausführung ökonomisch

nicht unmöglich und im Weilern durch politische und
militärische Convenienz angerathen wäre, die
vorzunehmenden Befestigungen zu einem Ganzen umzugestalten,

und der Zukunft nur die Vertheidigung, nickt
aber eiucn größern oder geringern Thcil der Vorarbeiten

zu überlassen. So wenig die Commission dem

Oekonomicsysteme der Schweiz, welches einen Theil
ihrer praktischen Administratiousgrundlagen bildet und
ferner bilden foll, in irgend einer Weise entgegentreten
will, so könnte sie doch in dcm stückweisen Ausführen
der nothwendigen Werke eine wahre Oekonomie nicht

finden, und kaun sich alfo felbst durch cine vermehrte
Ausgabe in ihren Anträgen nicht zurückhalten lassen.

Sie empfiehlt daher dcn hohen Stände», die Anordnung

zu treffen, daß nebst dcn im Bericht der

Militär-Aufsichtsbehörde von I^it. » bis t" vorgeschlagenen
Arbeiten, wie dieselben in dem von dem eidgenössischen

Oberstquartiermeistcr unterm 38. Tezcmber 1838
verfaßten Kostcnvoranschlag näher auseinandergesetzt sind,
noch die andern wichtigen Bauwerke an beiden Ufern
dcr Rhonc ausgeführt werden, die, wcnn auch etwas

kostspielig, zum Ganzen nothwendig gehören, und die

Vertheidigungswerke erst in genügenden Stand bringen.
Tie Commission ließ in ihren Berathungen nicht

unberührt, daß im Canton Wallis sich vielleicht anders

gestaltete Wunsche, rücksichtlich der Landesvertheidigung,
dürften vernehmeu lassen, wie dicß bcrcits im Schooße
der Bundesversammlung auch der Fall gewesen ist.

Allein Einreden, die vorzugsweise die Befestigung von
mchr an der italienischen Grenze'gelegenen Punkten
zum Zwecke hätten, stellt die Commission die Betrachtung

entgegen, daß namentlich die Simplonstraße
einerseits an fich fchon mit Beachtung militärischer
Erfordernisse erbant wurde, anderseits im Jahr 1831
bereits die nothwendigen Anstalten zu leichter Sperrung
des Zugangs getroffen worden sind. Es liegen daher
keine Gründe vor, die Aufmerksamkeit von dem Passage
bei St. Moritz ab- und auf jcncS des Simplon
zuwenden und gewisser Besorgnisse wegen ersteres zu
vernachlässigen. Von jedem einzelnen Canton soll

übrigens mit Zuverlässigkeit angenommen wcrden

können, daß cr in die Eidgcnoffenschaft das Vertrauen
setze, cs werde dieselbe, oder der Anführer ihrer Truppen,

von dem Tcrrain je den besten Gebrauch machen

und ohne besondere Gründe keinen Landesthcil
bloßstellen. Besorgnisse dieser Art, wie überhaupt alle
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Seforgm'ffe »on 3n»afiotten, Surcftmärfcften «nb Se*
fegmtgeti fönnen ofencfetn tiircft Sorfefere« befdjwidjtigt
werten, welche hoffen laffen, taß friegfüferenbeüttäcftre
fefton aui militärifcften Sewcggrünben ben fcftweijeri*
Soben «nüerfeftrt laffen. — Setreffenb taö üttaterieffe,
muß tie Sommifßon utiüerfeolen eröffnen, taß eö eine

©runtbetingung ter wirffamen Sertfeeitigung teö «Paf*

feö »on St. üttorig ift; teffen ungeaefttet fönnte fie

ficft jn fpejt'cffen Slnträgen teßfealb nidjt entfchließen.
Sie Sewaffnung ber Serfe ift eine jener mefenrlidjett

gürforgen, bie tem Scftarfbfid eineö Sefefelöfeafeerö

nieftt entgefeen fönnen, unt auf tie er fein Slugcttmerf
im ^aüe bei Sctarfeö fofort rieftten wirb. Saß nun
aber »oraitögefecnb tie Sitgenoffcnfcftaft mit Herhei*
fcfjaffung ter erfortcrlichen Stüde, mit iftrer Stofbe*

wafenmg, mit ten fet'efür nötftigen Cofafttaten, ben

«nüermcitlidjen Stbminiftratiöfoften it. f. f. ficft belabe,

tt'eß wollte ter Sommiffion feineöwegö einlcucftten.

Sie jäfelt auf tie Sereitfeeit unb tie materiellen Sor*
raffte oon junäcftft gelegenen Santonen, welcfte in
Sagen ter ©efaftr gern allem aufgeboten werten feften,
roaö jur Stbroeftrung milifärifefter Ueberroältignng bien*

lieft fein fann, roäftrenb ber fcftroeijerifcfte Organiömuö
in alten Scjt'eftmigcn fo befeftaffen ift, baf er Seite*

nmge« affer Slrt im Srecuti» * «nb Slbminiftratt'ügebirie

ju »ermeite« ftat.
Sei tiefem Stofaffe fam and) tt'e grage in Srör*

terung: ob affenfaffö Scftrt'tte jur Srroerbung teö tem
Santon SaKiö angeftörigen Scftloffeö jit ©t. üttorig
getftan werten follen. Senn tt'e Sommifßon fefton

Setenfett trug, ein befeftmerifefteö üttaterieff für biet'*

beut am «Paffe »on St. üttorig anjitftäufen, fo fönnte
iftr noch weniger einleuchten, baß ßdj tieSftcjcnoffett*
fdjaft mit tem Äaufe nnt ter Serwaltung eineö an*
feftnlicften ©ebäubeö in loco befaffen follte, obwofel

uidjt ju läugneit, baß taö ©cftloß in entfcfteitenten
üttomcnteit alö ein Sfeeil ter ftd) tarbictenten Ser*
tfeeibigungömt'ttel ju betrachten ift. Ser Uebergang

j« einem fofeften militärifcften Serwaltuttgöfoftcm, taö
über wichtige Lofafitäten, wenn aitcft mit Sinwiffigung
ter betreffenten Santone, ju Hantcn teö Sunteö »er*
fügen würte, fefteint mit fo »iefeit ©djwierigfeiten um*
geben ju fein, taß tie Sommifßon teffen Slttbafeming

feineöwegö aitratftett fönnte.
Sie öfouomifdje ©eite teö Serfeantlungögegen*

ftanteö ffntct ßeft jum Sfeeif fefton im Sorangegange*
nen berufen. Äct'ne unnüge Sluögabe werte befdjloffen,
aber wenn Stoögaben gemaeftt werten foffen, fo ent*

fcftließe man ficft taju ofene ©iftüdjtentfteit mit Sage«,

fern »on Spatbheiten) baö ift bie fritente Sfnßcftt ter
Sommifßon. Sie fann tafter im ©runtfag tt'e Sluö*

gaben weter an ßeft nodj t'n ter »ou ifer angetragenen
Sluötefeimng alö ein üttoti» jur Unterlaffttng ter »or*
gefeftfagenen Slrbeiten anfeften oter anerfeniiett. Sei
nieftt beteutenten laufenten «nt jäftrlidj wieterfefereit*

ten Sutgetöfoften, mit ta oftneftin manefte Sfiiögaben,

welcfte eine »eränterte üttilitärorganifatfon beforgen

tt'eß, jweifclöofene wegfallen, in Setracftt ferner ber

to golge neuefter Slnorbnungen, ungeachtet »eroiel*

fältigter Sltminiftratt'ofoftett, ficft meftrenbeit Oerfüg*

baren Hüffömftfef für tnilitärifdje 3n>ede, erachtet

bie Sommiffion, taß tt'e hofeen ©tänte fein Setenfeu

tragen fofften, t'6re Seiftimmung aiiöjiifprccften. Sein
Sorort wirt cö ein Leicftteö fein, einfache üttittel uut
Sege jur Sedmtg teö jäferliefteit Srfortemiffcö »or*

jufdjlagctt, alö worauf tt'e Sommiffion, mit tiefer

«ntergeortneten grage nicht beauftragt, hiermit ab-

ftefft. Saö junädjft ten fdjon »orftantenen Äoften*

»oranfcftlag betrifft, fo ftnbet inteffen tie Sommifßon
ßeft ju einem Dtetuftionöantrage bewogen. 3m Äa*

pitel 8 ii Dtcbenauögabe«" fint 4070 granfen auöge*

fegt für einen Sorratfe »on «paffifaben, ber itt einem

«Jttagajin auf ben gaff eineö Setarfeö aufbewafert wer*

ten foff. ©o wenig forftliefte Serftältniffe im Stifte*
meinen Serufti'gnng gewähren fönnen, fo fdjieneit ter
Sommiffion toch tt'e ©rünte für eine folefte Sorftcfttö*

nafeme feineöwegö genügent. Tie ©egengrünte fließen

auö atminiftratt'oeit Diüdficftten, tie fdjon anterwärtö
ifere ©teile gefüllten feaben unt in Sejug auf tiefen

©egenftant noeft ftarfer fprecften. Sie Sommifßon

befdjränft tafeer ten «poften im ©aujcit auf 4970 grfn.
unt taö Sotalerfortemiß, nadj Snfealt ter frühem
Sorfcbläge, auf 46,000 granfen. Sie »orjmieftineu*
ben anterweitigen Slrbeiten, nämlicft:

a) eine fafemattirte Dtetoufe auf St. «Jttartin am
Unten Dtfeoneiifer ju 35,000 granfen, jur Sc*

fegung eineö bemontirenten«punftcö gegen ütton*

tfeci) beftimmt;
b) eine Sefeftigung mit Söcarpe in üttauerwerf

auf tent reeftten Ufer, gegenüber »ou Zavev,
mit 15,000 granfen, jum Swede ter Sertbettt*

gung tortiger 3ugänge jur Sriidemtt jur cigent*

licften SerüoffftäntigiiugteöSrüdenfopfeö; unb

entlieft
c) eine neue Dtetoute auf ter oberften Stufeöfee gfei*

efter ©eite mit 10,000 grfn. jur Seftreieftmtg

bei »orliegenben Serrainö bei Chastel mit teö

Segeö »on Zavev, jufamincn 60,000 granfen,
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Besorgnisse von Invasionen, Durchmärschen und
Besetzungen können ohnehin durch Vorkehren beschwichtigt

wcrden, welche hoffen lassen, daß kriegführende Mächte
schon ans militärischen Beweggründen den schweizeri-

Booen unversehrt lassen. — Betreffend das Materielle,
muß die Commission unverholen eröffnen, daß es eine

Grundbedingung der wirksamen Vertheidigung des Passes

von St. Moritz ist; dessen ungeachtet konnte sie

sich zu speziellen Anträgen deßhalb nicht entschließen.
Die Bewaffnung dcr Werke ist eine jener wesentlichen

Fürsorgen, die dem Scharfblick eines Befehlshabers
nicht entgehen können, und auf die er sein Augenmerk
im Falle des Bedarfes sofort richten wird. Daß nun
aber vorausgehend die Eidgenossenschaft mit Hcrbei-
schaffung der erforderlichen Stücke, mit ihrer
Aufbewahrung mit den hiefür nöthigen Lokalitäten, den

unvermeidlichen Administrativkosten u. s. f, sich belade,

dieß wollte der Commission keineswegs einleuchten.

Sie zählt auf die Bereitheit und die materiellen
Vorräthe von zunächst gelegenen Cantonen, welche in
Tagen dcr Gefahr gern allem aufgeboten werden sehen,

was zur Abwehrung militärischer Überwältigung dienlich

sein kann, während der schweizerische Organismus
in allen Beziehungen so beschaffen ist, daß er

Weiterungen aller Art im Erecutiv - und Administrativgebiete

zu vermeiden hat.
Bei diesem Anlasse kam auch die Frage in

Erörterung: ob allenfalls Schritte zur Erwerbung des dem

Cauton Wallis angehörigen Schlosses zu St. Moritz
gethan werden follen. Wenn die Commission schon

Bedenken trug, ein beschwerliches Materiell für
bleibend am Passe von St. Moritz anzuhäufcn, fo konnte

ihr noch weniger einleuchten, daß sich die.Eidgenossen¬

schaft mit dem Kaufe und der Verwaltung eines

ansehnlichen Gebäudes in loco befassen follte, obwohl

nicht zu läugnen, daß das Schloß in entscheidenden

Momenten als ein Theil der sich darbietenden

Vertheidigungsmittel zu betrachten ist. Der Uebergang

zu einem folchen militärischen Verwaltuugssystcm, das
über wichtige Lokalitäten, wenn auch mit Einwilligung
der betreffenden Cantone, zu Handen des Bundes
verfügen würde, scheint mit so vielen Schwierigkeiten
umgeben zu fein, daß die Commission dessen Anbahnung
keineswegs anrathen könnte.

Die ökonomische Seite des Verhandlungsgegenstandes

findet sich zum Theil fchon im Vorangegangenen

berührt. Keine unnütze Ausgabe werde beschlossen,

aber wenn Ausgaben gemacht werden sollen, so

entschließe man fich dazu ohne Schüchternheit uud Zagen,

fern von Halbheiten; das ist die leitende Ansicht der

Commission. Sie kann daher im Grundsatz die

Ausgaben weder an sich noch in der von ihr angetragenen
Ausdehnung als ein Motiv zur Unterlassung der

vorgeschlagenen Arbeiten ansehen oder auerkennen. Bei
nicht bedeutenden laufenden und jährlich wiederkehrenden

Budgetskosten, und da ohnebin manche Ausgaben,
wclche eine veränderte Militärorganisation besorgen

ließ, zweifelsohne wegfallen, in Betracht ferner der

in Folge neuester Anordnungen, ungeachtet
vervielfältigter Administrativkosten, sich mehrenden verfügbaren

Hülfsmittel für militärische Zwecke, erachtet

die Commission, daß die hohen Stände kein Bedenken

tragen sollten, ihre Beistimmung auszusprechen. Dem

Vorort wird cs ein Leichtes sein, einfache Mittel nnd

Wege zur Deckung des jährlichen Erfordernisses

vorzuschlagen, als worauf die Commission, mit dieser

untergeordneten Frage nickt beauftragt, hiermit
abstellt. Was zunächst den schon vorhandenen Kostcn-

voranschlag betrifft, so findet indessen die Commission

sich zu einem Reduktionsantrage bewogen. Im
Kapitel 8 " Ncbenausgaben " sind 4070 Franken ausgesetzt

für einen Vorrath von Pallisaden, der in einem

Magazin auf den Fall eines Bedarfes aufbewahrt werden

soll. So wenig forstliche Verhältnisse im
Allgemeinen Beruhigung gewähren können, so schienen der

Commission doch die Gründe für eine solche Vorsichtsnahme

keineswegs genügend. Tie Gegengründe fließen

aus administrativen Rücksichten, die schon anderwärts

ihre Stelle gefunden haben und m Bezug auf diesen

Gegenstand noch stärker sprechen. Die Commission

beschränkt daher den Posten im Ganzen auf 4070 Frkn.
und das Toralcrforderniß, nach Inhalt der frühern

Vorschläge, auf 46,000 Frauken. Tie vorzunehmenden

anderweitigen Arbeiten, nämlich:

g) eine kasemattirte Redoute auf St. Martin am
linken Rhoneufer zu 35,000 Franken, zur
Besetzung eines demontirenden Punktes gegen Mon-
thcy bestimmt;

b) eine Befestigung mit Escarpe in Mauerwerk

auf dem rechten Ufer, gegenüber von Lave»,
mit l5,000 Franken, zum Zwecke dcr Vertheidigung

dortiger Zugänge zur Brücke uud zur eigentlichen

Vervollständigung des Brückenkopfes; und

endlich

o) eine neue Redoute auf dcr obersten Anhöhe glei¬

cher Seite mit 10,000 Frkn. zur Bestreichung

des vorliegenden Terrains bei (chaste! und des

Weges von Lavey, zusammen 60,000 Franken,
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crfeöftcit ben ganje« Äretitbctarf auf 106,000 grf«.,
teffen Stowcffuitg um fo leichter geht, wenn ße im

Laufe oou 5 Sahreit jit Diäten oon 20,000 granfen
gefdjieftt, wobei bie ungeraten 6000 granfen oftne

Slnftanb auf taö legte 3aftr »erfeftoben werben fonn*

ten. Sic Sluöfüferung würbe mit ber Ärebitanweif««g
gleiche« ©eftritt fealten, fomit auf fünf Safere repar*
ft'rt werten.

Slm ©djfttffe tiefer Slbtferifmig erlebigt bt'e Som*

miffton noeft bie fpejielten Sluftrage beö Sororteö,
weldje ititoorfeergefcfeenen Üttcferfoften »orjubeugen bie

Slbftdjt haben. Saö jiuiädjft ten Sfnfauf »on ©cbä«*

tc« mit ©ritntftüden befangt, fo hebarf cö ber erftern

nidjt, unb feinftdjtlidj ber ©runtftiide ift Sorforge
getroffen im Äoftcnüoranfcftlag; tie Seaufßcfttigung

ter Serfe wirb um niefttö mefer fofteit alö hiöfeer,
ba ße feiner eigcntfjümlicften Hut bebürfen, alfo eine

faum ter Srroäfetmitg roertfee ©umme, tie auö tem
jährlichen Unterfeaftöfretite roie hiöfeer beftritten roirt.
©fet'cfte Seroanbtniß feat eö mit bem Unterfealt ter
Serfe, ter, roenn er in Slnfcftfag fommen foflte, unb

ju ter Semerfung »eranlaßt, taß er »ermöge ter
oorjunefenicuten Sauten nod) «nbeteutenter fei« roirt
alö biöfter. Ueber tt'e Seroaffnung ter Serfe hat fidj
ter Serieftt bereitö auögefprochen; für ten gaff einer

fcftiiellen Sefegung roirt tie «üttilitär * Slufficfttöbehörte

©orge jit tragen roiffen. Slnberroeitige Seranfaffung

ju Sluögahen, bt'e ber Sibgenoffenfcftaft »on tiefem
Serfe feer erroaeftfeu fönnten, roußfe tt'e Sommifßon
nicht ju ermitteln, ©ie rot'fl im ©egentfteil ter Hoff*

nung Diaunt geben, taß eine öfonomffdje Slufführung
ben Äoften»oranfdjlag entroeber nidjt errreieften, ober

toeft in feinem gaffe überfeftreiten roerte.

«JJiit Obigem ift ber ©toff ber Sommiffionalunter*
fitcftimg erfeftöpft. ©cgenroärtiger Seridt gefet bafeer

ju be« artifultrte« Slnträge« über, roefdje bt'e Som*

miffton bei« fe. Sororte ju gutfinbenber Serfügung
überreicfteii j« folle« gfa«bt.

©cftlußanträge:
So rooffc bie feofee Sagfagung folgenbe Sefcftlüffe

faffen:
1) Sie im ©utaeftten ber eitgenöfßfcften Üttilitär*

Slufßcfttöbefeörbe »om 13. üttärj ». 3- angetragene«
Sefeftigungöbaute« j« ©t. üttorig im Santon Saffiö,
roie tiefriben in Lit. a bii f beö erwähnten ©utaefttenö,

fowie im Äoftenüoranfdjlage »om 28. Sejember 1836

näfeer angegeben ßnb, foffen fofort jur Sluöfüferung

fommen.

2) 3ut gernern finb folgenbe Serfe ben fdjon be*

ftefeetttfit oter angetragenen beizufügen unb in gleicher

griff, wie bk legier«, auöjufüferen:

o) ber Sau einer fafemattirtenDietoute auf ©t.üttar*
tin jur Sefegung eineö erfeabenen «Punfteö auf
bem tinfett Dtfeoneufer;

L) Sefeftigung mit Söcarpe to «Jttauerwerf redjtö

an ter «poßtion gegenüber »on Zavev, auf tem

reeftten Dtfeoneufer;

c) eine neue Dtctoute auf ter oberften Slnfeöfee über

berjenigen flu Cret.
3) Sie eibgenöfftfefte Üttilitär * Slufftdjtöbefeörbe ift

beauftragt, biefe fämmtlicften Slrbeiten «nb Serfe im

Laufe ber näcftften fünf Sahre ausführen ju laffen.

4) So wirb ifer ju biefem Sefenfe ein befonberer

Ärebit attgewiefeii:
a) für bie unter 3iffer I. bejeieftneten

Serfe grfn. 46,000

b) für biejenigen welcfte unter 3iffer
IL begriffen ßnb >» 60,000

Sotal: grfn. 106,000
5) Sie Sluögabe ift folcftergeftalt ju repartiren,

baß ein jäferlid) aitjuweifeuber Ärebit »on 20,000 grfn.
genügt, welcfter im fünften Saujahr nötfeigcnfaffö biö

auf 26,000 grfn. erfeöfeet werben fann, um bt'e ganje
bewilligte ©umme auöjuglcicfteH.

3«bem ßeft tie Sommiffion hiermit tcö ifer gewor*
benen Sluftrageö entlebigt, benugt ße ben Slnlaß, bie

h. üorörtlicfte Seftörbe iftrer auögejeicftncteit Hbdjadj*

tung ju »erfteftem.

Stnögcfertigt nach ben Sefdjlüffen ber Sommiffion

ju Ser, »om 15. üttai 1838,

bureft ten Sericftterftaiter:

Saumgart ner, Lantammann.

üttitglieber ber Sommifßon:

bie Herren:
Sitgen. Oberft «.©taatöratfe ©djitfemaefter*

Uttenberg, »on Lujern.
Lantamm. Sa«mgart«er, »on ©t. ©allen.
Sitgen. Oberftquartiermeifter Sufour, »on

©enf.
©e'w. eitgen. ©eneralquartiermeifter, ©eneral*

major ginöler, »on 3ürieh.
Sitgen. SlrnTlerieoberftlieutetiant gotg, »Ott

üttorgeö.

Sür tte Stebaftion: $. 31. 3ä$altbnrb, Hauptmann, Verlag ter S. 9t. aöaltftarb'fdjen Sudjftetnttong.
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erhöhen den ganzen Kreditbedarf auf 106,000 Frkn.,
dessen Anweisung um so leichter geht, wenn sie im

Laufe von 5 Jahren zu Raten von 20,000 Franken
geschieht, wobei die ungeraden 0000 Franken ohne

Anstand auf das letzte Jahr verschoben werden könnten.

Die Ausführung würde mit der Kreditanweisung
gleichen Schritt halten, somit auf fünf Jahre repar-
tirt wcrden.

Am Schlüsse dieser Abtheilung erledigt die

Commission noch die speziellen Aufträge des Vorortes,
wclche unvorhergesehenen Mehrkosten vorzubeugen die

Absicht habe». Was zunächst den Ankauf von Gebäuden

und Grundstücken belangt, so bedarf cs der erstern

nicht, lllid hinsichtlich dcr Grundstücke ist Vorsorge

gctroffcn im Kostcnvoranschlag; die Beaufsichtigung
dcr Wcrke wird um nichts mehr kosten als bisher,
da sie kcincr cigcnthümlichen Hut bedürfen, also eine

kaum dcr Erwähnung werthe Snmme, die aus dem

jährlichen Unterhaltskredite wie bisher bestritten wird.
Gleiche Bewandtnis) hat es mit dem Unterhalt der

Werke, dcr, wenn er in Anschlag kommen sollte, und

zu der Bemerkung veranlaßt, daß er vermöge der

vorzunehmenden Bauten noch unbedeutender sein wird
als bisher. Ueber die Bewaffnung der Werke hat sich

der Bericht bereits ausgesprochen; für den Fall einer
schnellen Besetzung wird die Militär-Aufsichtsbehörde
Sorge zn tragen wissen. Anderweitige Veranlassung

zu Ausgaben, die der Eidgenossenschaft von diesem

Werke her erwachsen könnten, wußte die Commission

uicht zu ermitteln. Sie will im Gegentheil der Hoffnung

Raum geben, daß eine ökonomische Aufführung
den Kostenvoranschlag entweder nicht errreichen, oder

doch in keinem Falle überschreiten werde.

Mit Obigem ist dcr Stoff der Commissionalunter-

suchung erschöpft. Gegenwärtiger Bericht geht daher

zu den artikulirten Anträgen über, welche die

Commission dem h. Vororte zu gutsindender Verfügung
überrcichen zu sollen glaubt,

Schlußanträge:
Es wolle die hohe Tagsatzung folgende Beschlüsse

fassen:

1) Die im Gutachten der eidgenössischen Militär-
Aufsichtsbehörde vom 13. März v. I. angetragenen
Befestigungsbauten zu St. Moritz im Canton Wallis,
wie dieselben in I>ir. » bis 5 des erwähnten Gutachtens,
sowie im Kostenvoranschlage vom 28. Dezember 1836

näher angegeben sind, sollen sofort zur Ausführung
kommen.

2) Im Fernern sind folgende W'rke den schon be-

stehcndcn oder angetragenen beizufügen und in gleicher

Frist, wie die letztern, auszuführen:
«) derBaueiuerkasemattirtcnRedouteaufSt.Mar¬

tin zur Besetzung eines erhabenen Punktes auf
dem linken Rhoneufer;

Ii) Befestigung mit Escarpe in Mauerwerk rechts

an der Position gegenüber von Lavey, auf dem

rechten Rhoueufer;
c) eine neue Redoute auf der obersten Anhöhe über

derjenigen clu Oör.
3) Die eidgenössische Militär-Aufsichtsbehörde ist

beauftragt, diese sämmtlichen Arbeiten und Werke im

Laufe der nächsten fünf Jahre ausführen zu lassen.

4) Es wird ihr zu diesem Behufe ein besonderer

Kredit angewiesen:

s) für die unter Ziffer I. bezeichneten

Werke Frkn. 46,000
K) für diejenigen wclche unter Ziffer

II. begriffen sind " 60,000

Total: Frkn. 106,000
5) Tie Ausgabe ist solchergestalt zu repartiren,

daß ein jährlich anzuweisender Kredit von 20,0U0Frkn.
genügt, welcher im fünften Baujahr nötigenfalls bis

auf 26,000 Frkn. erhöhet werden kann, um die ganze

bewilligte Summe auszugleichen.

Indem sich die Commission hiermit des ihr gewordenen

Auftrages entledigt, benutzt sie den Anlaß, die

h. vorörtliche Behörde ihrer ausgezeichneten Hochachtung

zu versichern.

Ausgefertigt nach den Beschlüssen der Commission

zu Ber, vom 15. Mai 1838,

durch den Berichterstatter:

Baumgartner, Landammann.

Mitglieder der Commission:

die Herren:
Eidgen. Oberst u. Staatsrath Schuhmacher-

Uttenberg, von Luzern.
Landamm. Baumgartner, von St. Gallen.
Eidqen. Obcrstquartiermeister Düfour, von

Genf.
Gew. eidgen. Generalquartiermeister, General¬

major Finster, von Zürich.
Eidgen. Arttllerieoberstlieutenant Foltz, von

Morges.

Für dic Redaktion: F. R. Walthard, Hauptmann. Verlag dcr L. R. Walthard schen Buchhandlung.
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